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Sozialverband VdK
Ortsverband Mönsheim

P�egegrad abgelehnt? - Keine Angst vor Widerspruch
Oft kann man nach einer Ablehnung doch einen Pflegegrad 
erreichen
Mit einem abgelehnten P�egegrad oder einer abgelehnten 
Höherstufung muss man sich nicht ab�nden. Im Gegenteil: Es 
kommt sogar recht häu�g vor, dass Anträge abgewiesen wer-
den – auch solche, die eigentlich hätten bewilligt werden müs-
sen. Der Sozialverband VdK rät, im Zweifelsfall Widerspruch ein-
zulegen.
Wer einen P�egegrad beantragt hat, erhält einen Termin zur 
P�egebegutachtung. In der Regel besucht eine Mitarbeiterin 
oder ein Mitarbeiter des Medizinischen Diensts (MD) die An-
tragstellerin oder den Antragsteller zu Hause und stellt ein Gut-
achten aus.
Während der Corona-Pandemie hat der MD P�egebegutachtun-
gen per Telefon vorgenommen. Dadurch kam es oft zu Fehlein-
schätzungen. Viele Personen wurden zu niedrig eingestuft. Die 
Chancen, bei einem Widerspruch doch noch einen (höheren) 
P�egegrad zu bekommen, stehen nicht schlecht.
So wurde beispielsweise der Antrag eines Mitglieds aus Bayern 
mit P�egegrad 1 auf Höherstufung gleich zweimal abgelehnt – 
das erste Mal ohne, das zweite Mal mit ärztlichen Unterlagen. 
Schließlich suchte die 69-Jährige Hilfe beim VdK. Die Rechtsbe-
raterin stellte fest, dass das vorgelegte ärztliche Attest im Gut-
achten des MD nicht aufgeführt und auch nicht berücksichtigt 
worden ist. Die VdK-Mitarbeiterin legte Widerspruch ein und 
schickte das Attest nochmals mit. Das Ergebnis: Rückwirkend 
wurde der P�egegrad 3 anerkannt.

Komplexes Verfahren
Bei der P�egebegutachtung prüft der MD Kriterien in sechs Be-
reichen, die unterschiedlich gewichtet werden. Dieses Verfah-
ren ist sehr komplex. Eine Einstufung oder Ablehnung ist daher 
nicht leicht zu verstehen. Auf Wunsch schickt die P�egekasse 
den Betro�enen das Gutachten des MD zusammen mit dem Be-
scheid zu.

Pflegebegutachtung: Wie wird ein Pflegegrad beantragt?
Es ist kein leichter Schritt, die eigene P�egebedürftigkeit zu ak-
zeptieren. Einen anerkannten P�egegrad zu haben, kann aber 
sehr nützlich sein - er ist der Schlüssel zu den Leistungen der 
P�egeversicherung. Wie kann ein P�egegrad beantragt wer-
den? Der VdK klärt die wichtigsten Fragen zum Thema.
Widerspruch einlegen dürfen nur die oder der Betro�ene selbst 
oder eine bevollmächtigte Person. Das Schreiben kann kurz 
und formlos erfolgen und sollte innerhalb von vier Wochen per 
Einschreiben oder Fax bei der P�egekasse eingehen. Der Wider-
spruch sollte auf jeden Fall begründet sein. Auch nach dieser 
Frist sind noch nicht alle Chancen vertan: Bis zu vier Jahre kann 
ein Fall rückwirkend geprüft werden, wenn man einen Rechts-
anwalt oder den Sozialverband VdK einschaltet.
Bei einem Widerspruch überprüft die P�egekasse Ihr Gutachten. 
Meist wird ein Zweitgutachten erstellt. Dieses kann nochmals 
nach Aktenlage erfolgen, auf Wunsch aber auch durch einen 
Hausbesuch des MD. Es ist ratsam, sich auf diesen Termin gründ-
lich vorzubereiten. Dazu gehört, im alten Gutachten nochmals 
zu überprüfen, ob alle körperlichen, geistigen und psychischen 
Einschränkungen berücksichtigt wurden. Außerdem ist es hilf-
reich, alle medizinischen Dokumente anzufordern, die neu da-
zugekommen sind.
Bringt auch das Zweitgutachten keinen Erfolg, besteht die 
Möglichkeit, beim Sozialgericht Klage einzureichen. Auch hier 
gilt eine Frist von einem Monat. Allerdings sollte man den VdK 
dabei zurate ziehen. 
Der Sozialverband VdK ist seinen Mitgliedern gerne in allen Fra-
gen rund um die P�ege sowie bei einem Widerspruchsverfah-
ren behil�ich.
Annette Liebmann

Danke für die zahlreiche Teilnahme zur Gedenkfeier des 
Volkstrauertages 2022 letzten Sonntag am Mahnmal in 
Mönsheim.
Der Sozialverband VdK setzt sich mit über 2,1 Millionen Mitglie-
dern für soziale Gerechtigkeit ein. Er berät und vertritt Behinder-
te, Rentner, ALG 2, Kranke und P�egebedürftige im Sozialrecht.
Unterstützen Sie die Ziele des VdK durch ihre Mitgliedschaft. In-
formationen gibt es beim Vorsitzenden Hans Kuhnle

Diakonie

Diakonie- und Sozialstation Heckengäu e.V.
Wir sind Vertragspartner aller Kranken- und P�egekassen. Wir 
bieten Ihnen:
�t�� Alten- und Krankenp�ege
�t�� Hauswirtschaftliche Versorgung
�t�� Tagesp�ege
�t�� Nachbarschaftshilfe
�t�� Betreuungsgruppe für demenzkranke Menschen
Sie erreichen uns persönlich:
Montag – Freitag 8:30 – 14:00 Uhr
Telefon 07044 905080
Fax 07044 9050839
Internet www.diakonie-heckengaeu.de
Lehmgrube 1/1, 71297 Mönsheim
Unser Anrufbeantworter ist außerhalb der Bürozeiten ge-
schaltet – wir rufen Sie gerne zurück!

Beratungsstelle für Hilfe im Alter

Sprechstunde

Jeden Donnerstag �ndet in Mönsheim eine Sprechstunde der 
Beratungsstelle für Hilfen im Alter statt. Angesprochen sind ältere 
Bürgerinnen und Bürger und deren Angehörige. Themen können 
sein:
Wie komme ich trotz Einschränkungen zuhause zurecht?
Informationen über verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten 
(Haushaltshilfe, Kurzzeit- oder Verhinderungsp�ege, Tagesp�ege, 
Betreutes Wohnen oder P�egeheime etc.)
Wir sprechen über Ihre Fragen zu �nanziellen und rechtlichen 
Angelegenheiten wie Vollmachten, Patientenverfügung, Eltern-
unterhalt oder Themen der Sozialhilfe.
Dazu gehören Informationen zum Thema Wohngeld, Grundsi-
cherung, Schwerbehindertenausweis oder Fragen zur Kranken-
beförderung.
Wir bieten Ihnen ein vertrauliches Gespräch, um über ein weite-
res persönliches Anliegen zu sprechen.

Die Sprechstunde findet von 10 bis 12 Uhr im Rathaus  
Mönsheim innerhalb des Sozialen Netzwerkes statt.
Ebenso bietet die Beratungsstelle telefonische Beratung sowie 
Hausbesuche an
BHA Heckengäu Claudia Füllborn 07041- 89745023 oder 
bha@enzkreis.de

Allgemeine Info

Frühe Hilfen des Caritasverband e. V. Pforzheim für den 
Enzkreis

Familienhebammen / Familienkinderkrankenp�egerinnen / 
Heilpädagogische und psychosoziale Unterstützung.
Wir bieten Begleitung für Familien mit Kindern unter drei Jahren.
Kontakt: 07231 128844
E-Mail: fruehe.hilfen@caritas-pforzheim.de


